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Wort und Antwort 55 (2014),  167–172.

Dennis Halft
Ungetauftes Christentum 

in Iran

Eine theologische Verortung aus 
katholischer Sicht

Trotz der Wahl des „Hoffnungsträgers“ liberal orientierter Iraner, Hassan Rohani, 

zum Präsidenten der Islamischen Republik im Juni 2013 hält der Druck auf christ-

liche Gemeinden in Iran an.
1
 Mit zunehmender Tendenz werden persischsprachige 

Christen und Iraner muslimischer Herkunft u. a. am Besuch christlicher Gottes-

dienste und Zusammenkünfte gehindert.
2
 Neben evangelischen und freikirch-

lichen Gemeinden ist seit August desselben Jahres auch die katholische 

Kirche in Gestalt der Dominikanerpfarrei in Teheran von staatlichen 

Repres salien betroffen.
3
 Bereits der Einlass von Menschen mit muslimi-

schem Hintergrund wird als Verstoß gegen das umfassende Missionsver-

bot ausgelegt und kann die Schließung von Gemeinden durch die Sicher-

heitskräfte zur Folge haben.

Kirche in Grenzsituationen

In Iran gilt der Übertritt von Muslimen zu einer anderen Religion als Ver-

stoß gegen die auf islamischem Recht beruhende Gesetzgebung und kann 

z. B. unter Be rufung auf Sure 4,88f. als Apostasie („Glaubensabfall“) mit 

dem Tod bestraft  werden.
4
 Für den Staat mit dem Islam in seiner zwölfer-

schiitischen Prägung als offizieller Staatsreligion liegt die politische Bri-

sanz des Religionswechsels muslimischer Bürger darin, dass dieser die 

religiöse Legitimation der islamisch-theokratischen Herrschaft infrage 

stellt. Obwohl sich die Islamische Republik nach Artikel 23 ihrer Verfas-

sung zur Religionsfreiheit bekennt, ist die positive Religionsfreiheit, wie 

sie in westlichen Staaten als in der Würde der Person grundgelegtes Recht 

auf ein freies, öffentliches Bekenntnis und dessen ungehinderte Aus-

übung verstanden wird, in Iran nicht garantiert.
5
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Vor diesem Hintergrund lehnt die katholische Kirche in Iran die Taufe von Men-

schen muslimischer Herkunft und damit ihren Neueintritt ab. Was aus Gründen 

der Kirchenräson notwendig erscheint, ist für den einzelnen Gläubigen, der eine 

Bekehrung im Sinne einer persönlichen inneren Wandlung durchlebt, ausgespro-

chen leidvoll und aus theologischer Sicht problematisch.
6
 Schließlich bleibt einer 

tendenziell steigenden Zahl von Iranerinnen und Iranern, die den Wunsch haben 

als katholische Christen zu leben, die eigentliche Initiation ins Christsein und die 

Eingliederung in die Ecclesia Dei (und in die konkrete Gemeinde vor Ort) vorenthal-

ten. Zum einen steht diese Leerstelle im Konflikt mit der im Wesen der Kirche 

selbst angelegten Offenheit für alle Menschen (vgl. den Missionsauftrag des Auf-

erstandenen in Mt 28,19; Mk 16,15b). Zum anderen nehmen Menschen mit musli-

mischem Hintergrund aufgrund drohender rechtlicher und/oder sozialer Konse-

quenzen häufig Abstand von einer Taufe als öffentlich vollzogenem Akt des 

Religionswechsels, selbst wenn sie bereits eine christliche Identität herausgebil-

det haben.

Wie also lässt sich das Taufsakrament, soteriologisch und ekklesiologisch begrün-

det, unter den Bedingungen fehlender bzw. mangelnder Religionsfreiheit in Iran 

(und andernorts) denken? Inwiefern dürfen Menschen, die Jesus Christus aufrich-

tig suchen und sich nach der Taufe in der Kirche sehnen, aber keine Möglichkeit 

haben, diese regulär zu empfangen, sich dennoch theologisch begründet als von 

Gott angenommen und ihm zugehörig begreifen? Als im Oktober 2010 in Rom die 

Sonderversammlung der Bischofssynode für den Nahen Osten unter dem Thema 

„Die katholische Kirche im Nahen Osten – Gemeinschaft und Zeugnis“ stattfand, 

waren solche theologischen und pastoralen Überlegungen zum Umgang mit Men-

schen muslimischer Herkunft, die ein starkes Interesse am christlichen Glauben 

haben, offenbar kein (offizielles) Thema.
7

Ausgehend von einer dominikanischen Theologie, die beansprucht, im Bemühen 

um das „Heil der Menschen“
8
 eine gegenwärtige Situation und Gottes Beteiligung 

daran zu reflektieren (M.-D. Chenu), argumentiere ich, dass unverschuldet unge-

taufte Menschen aufgrund ihrer persönlichen Christusverbundenheit auch ohne 

Taufe die volle Wirkung ihrer sakramentalen Gnade empfangen. Diesem Gedan-

kengang liegt ein Sakramentenverständnis zugrunde, das, im Anschluss an K. 

Rahner, zwischen „der Dimension der inneren persönlich-sittlichen Entschei-

dung und inneren Gnade einerseits und der Dimension des sichtbaren Rechtlichen 

und des sakramentalen sichtbaren Zeichens anderseits“
9
 unterscheidet. Beide Di-

mensionen stehen in einem gewissen Spannungsverhältnis, das als eine zweifa-

che Differenz beschrieben werden kann, nämlich zwischen Ursache und Zeichen, 

ebenso wie zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. In der modernen, nachkon-

ziliaren Sakramententheologie gilt nicht der äußere Vollzug der „Sakramenten-

spendung“ als Ursache für die Wirkung sakramentaler Gnade, vielmehr ist die 

durch den persönlichen Glauben begründete und deshalb schon wirkende Gnade 

Voraussetzung für die Zeichenhandlung. Christus ist das Ursakrament, das in der 

Kirche durch die Sakramente dauerhaft vergegenwärtigt wird. Wo der Glaube 

nicht oder nur bedingt öffentlich gefeiert werden kann, lässt sich diese Spannung 

WuA2014_04_umbr.indd   168WuA2014_04_umbr.indd   168 01.12.14 (49)   13:11:5901.12.14 (49)   13:11:59



169

U
N

G
E

T
A

U
F

T
E

S
 C

H
R

IS
T

E
N

T
U

M
 I

N
 I

R
A

N

für eine kontextuelle Tauftheologie zugunsten der inneren Dimension fruchtbar 

machen.

Mit dem Herzen Christ sein

Christlicher Glaube ist die Erfahrung der Begegnung mit Christus, die dem 

 Menschen unmittelbar und individuell widerfährt. In Menschwerdung, Selbstent-

äußerung und Mitleiden mit der Welt hat Gott seinen unbedingten Heils- und Er-

lösungswillen zugesagt und sich allen Menschen personal angeboten (vgl. 

1 Tim 2,4–6). Die Annahme (oder Ablehnung) dieses „Angebots“ liegt in der Freiheit 

des Einzelnen. Wer offen ist für das Entgegenkommen Gottes, das sich in seiner 

Menschwerdung in Jesus Christus in höchster Weise ausgedrückt hat, erfährt im 

Glauben einen Austausch mit Christus und ist dadurch gerechtfertigt (vgl. 

Röm 5,1). Diese innere Glaubenswirklichkeit gründet auf der Gottesbeziehung, auf 

dem In-Christus-Sein des Menschen, das E. Schillebeeckx als „eine dauerhafte Sa-

kramentalität“
10

 charakterisiert. In dieser durch die Begegnung mit Christus „sa-

kramentalisierten“ Glaubensdimension erfährt der Mensch die Wirkung der sak-

ramentalen Gnade. Durch die Taufe wird der Mensch in Tod und Auferstehung Jesu 

Christi eingefügt und erhält Anteil an der Gemeinschaft der Gläubigen.

In der Geschichte der Kirche gab es immer wieder äußere Umstände, die es nicht 

erlaubten, dass die innere Sakramentalität des Christen im öffentlichen Raum ih-

ren Ausdruck findet. Das Innen-Außen-Verhältnis spielt auch, in einem anderen 

historischen Kontext, in Augustinus’ Auseinandersetzung mit dem Donatismus 

und der Frage, wer an der Kirche partizipiert, eine gewichtige Rolle. In seiner 

Schrift De Baptismo contra Donatistas heißt es: „Es ist also möglich, daß einige drau-

ßen Getaufte aufgrund des Vorauswissens Gottes richtiger als drinnen Getaufte zu 

betrachten sind, denn hier erst beginnt ihnen das Wasser zum Heil zu nutzen (…), 

und daß wiederum einige, die anscheinend drinnen getauft wurden, aufgrund 

des gleichen Vorauswissens Gottes richtiger als draußen Getaufte zu betrachten 

sind. (…) Es ist gewiß augenscheinlich, daß die Bezeichnungen ›drinnen‹ in der 

Kirche und ›draußen‹ (in ecclesia ›intus‹ et ›foris‹) nicht körperlich gedacht werden dür-

fen, wenn alle, die mit dem Herzen drinnen sind (omnes qui corde sunt intus), in der 

Einheit der Arche aufgrund desselben Wassers gerettet werden, aufgrund dessen 

alle, die mit dem Herzen draußen sind (omnes qui corde sunt foris), ob sie nun auch mit 

dem Leib draußen sind oder nicht, als Gegner der Einheit sterben.“
11

 Unter syste-

matischen Gesichtspunkten kann dieser Glaube „mit dem Herzen“ als das ent-

scheidende Moment für das unsichtbare Wirken der Gnade Gottes beschrieben 

werden.
12

Die bewusste innere Annahme des Heilsangebotes Jesu Christi als Grundlage des 

Christseins betonte auch das Zweite Vatikanische Konzil im Hinblick auf eine Er-

neuerung des Glaubens. In der dogmatischen Konstitution Lumen gentium (1964) 

heißt es in Anlehnung an Augustinus’ Metapher vom Herzen: „Nicht gerettet wird 

aber, wer, obwohl der Kirche eingegliedert, in der Liebe nicht verharrt und im 

Schoße der Kirche zwar ›dem Leibe‹, aber nicht ›dem Herzen‹ nach verbleibt“ 
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(LG 14). Damit qualifizierte das Konzil die subjektive Glaubenswirklichkeit als di e 

entscheidende Dimension zur Erlangung des „Heils“. Wer innerlich mit Christus 

verbunden ist, darf sich auch in seine Kirche eingebunden wissen.

Sehnsucht nach der Taufe

Dass die unsichtbare Gnade Gottes Ursache für die sichtbaren sakramentalen Zei-

chen ist, wird besonders an dem theologischen Konzept der sog. Begierdetaufe 

(baptismus flaminis) deutlich. Ihre Ursprünge liegen in den spätantiken Auseinan-

dersetzungen um die Frage nach dem Heil für unverschuldet Ungetaufte. Zur Klä-

rung des Satzes Extra ecclesiam nulla salus („Außerhalb der Kirche kein Heil“) stellte 

das Hl. Offizium in einem Brief an den Erzbischof von Boston vom 8. August 1949 

fest: „Damit einer nämlich das ewige Heil erlangt, wird nicht immer erfordert, 

daß er tatsächlich der Kirche als Glied einverleibt wird, sondern mindestens das 

wird verlangt, daß er ebendieser durch Wunsch und Verlangen (voto et desiderio) an-

hängt. Dieser Wunsch muß jedoch nicht immer ausdrücklich sein, wie es bei den 

Katechumenen der Fall ist, sondern wenn ein Mensch an unüberwindlicher Un-

kenntnis leidet, nimmt Gott auch den einschlußweisen Wunsch (implicitum votum) 

an, der mit einem solchen Namen bezeichnet wird, weil er in jener guten Verfas-

sung der Seele enthalten ist, durch die der Mensch will, daß sein Wille dem Willen 

Gottes gleichförmig [sei]“ (DH 3870).

Mit dieser Auslegung erteilte die spätere Kongregation für die Glaubenslehre allen 

exklusiven Ansätzen innerhalb der Kirche, die Heilswege Gottes dogmatisch eng-

zuführen, eine Absage. Allein die Sehnsucht nach einem Leben mit Gott genügt, 

um ihm teilhaftig zu werden, so anfanghaft und unvollkommen dieser Wunsch 

auch sein mag. Das Konzil nahm diesen Ansatz auf und bekräftigte die Gottbezo-

genheit aller Menschen: „Wer nämlich das Evangelium Christi und seine Kirche 

ohne Schuld nicht kennt, Gott aber aus ehrlichem Herzen sucht, seinen im Anruf 

des Gewissens erkannten Willen unter dem Einfluß der Gnade in der Tat zu erfül-

len trachtet, kann das ewige Heil erlangen“ (LG 16).

Renaissance des Christentums

Angesichts der vorangegangenen Überlegungen ist es offenkundig, dass 

unverschuldet ungetaufte Menschen muslimischer Herkunft, die durch den inne-

ren Glauben in Christus und seine Kirche eingefügt sind, auch ohne Taufe das Heil 

Gottes und die volle sakramentale Gnade erfahren. Das dem zugrunde liegende 

Sakramentenverständnis macht die Taufe als reguläre, öffentlich sichtbare Zei-

chenhandlung zur Eingliederung in die Gemeinschaft der Gläubigen nicht obso-

let, ergänzt sie aber um eine andere, keinesfalls mindere Variante der Kirchenzu-

gehörigkeit. Vor dem Hintergrund der in einigen islamischen Ländern fehlenden 

bzw. mangelnden Religionsfreiheit stellt diese stark subjektivierte Form der „in-

neren Taufe“ eine theologisch denkbare Alternative dar, um christliches Leben in 
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einem stark sanktionierten Umfeld zu ermöglichen. Was dank der „sakramentali-

sierten“ inneren Glaubenswirklichkeit des Einzelnen möglich wird, entzieht sich 

allerdings nicht nur dem staatlichen Zugriff, sondern auch dem durch die Kirche 

kontrollierbaren Raum. Der einzelne Christ ist vollständig auf sich und seine Got-

tesbeziehung geworfen.
13

Seit geraumer Zeit ist unter Exil-Iranerinnen und -Iranern in Deutschland die 

„Entstehung“ bzw. „Renaissance christlichen Lebens“, vorwiegend unter protes-

tantischem Vorzeichen, zu beobachten.
14

 Dies scheint sich im Heimatland fortzu-

setzen. Neben Armeniern und Assyrern wächst dort ein äußerlich ungetauftes 

Christentum heran, das in Christus verwurzelt ist und auch in der katholischen 

Kirche seinen Platz hat. Wo Menschen dem verherrlichten Christus begegnen, ist 

das Wirken Gottes gegenwärtig.
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†

Am 8. September 2014 verstarb in München der katholische 

Dogmatiker und ökumenische Theologe, frühere Predigerbruder 

und jahrzehntelange Autor unserer Zeitschrift,

Prof. Dr. theol. DDr. h.c. 

Otto Hermann Pesch.

Im Alter von 34 Jahren schrieb Otto Hermann Pesch 1965 seinen 

ersten Beitrag für Wort und Antwort, als die Zeitschrift gerade im 

sechsten Jahrgang erschien. Unter dem Titel „Hoffnung und 

›Verdienst‹“ setzte er sich, ganz in der Tradition der Lehre von 

Thomas von Aquin, mit dem rechten Gottesverhältnis des 

Menschen auseinander. Auch nach seinem Ausscheiden aus dem 

Dominikanerorden blieb er Wort und Antwort treu. Sein letzter 

Beitrag aus dem Jahr 2011 war seinem philosophisch-

theologischen Weggefährten Paulus Engelhardt OP (1921–2014) 

und dessen Verdiensten um die Thomas-Interpretation gewidmet.

R.I.P.

Thomas Eggensperger OP/ Ulrich Engel OP

für die Schriftleitung von Wo rt und Antwort
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